
1.     Allgemeines
Die nachstehenden Mietbedingungen gelten für alle ge gen wär ti gen und künftigen Miet ver trä ge. Die Be din -
gun gen gel ten (a) für reine Miete und (b) für schlüsselfertige Ver mie tung einschließlich aller Kosten, wobei 
Son der vor schrif ten für die jeweilige Vertragsart mit (a) bzw. (b) ge kenn zeich net sind. 
Unternehmer im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechts fä hi ge 
Personengesellschaften, mit de nen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Aus übung ihrer ge werb li chen 
oder selbständigen berufl ichen Tätigkeit handeln.  Mieter im Sinne der Geschäftsbedingungen sind sowohl 
Verbraucher als auch Un ter neh mer. Verbraucher im Sinne der Geschäftsbeziehungen sind natürliche Per so nen, 
mit denen in Ge schäfts be zie hung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige be rufl  i che 
Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Ge schäfts be din gun gen wer den, selbst bei 
Kennt nis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird aus drück lich schriftlich zugestimmt. Im 
Fall der reinen Miete (a) wird ausdrücklich auf die Beachtung der Un fall ver hü tungs vor schrif ten der je wei li gen 
Be rufs ge nos sen schaft verwiesen. Unter an de rem ist das Tragen von Schutzhelmen und Si cher heits schu hen 
beim Auf- und Abbau un ab ding bar.

2.     Auftragserteilung
Unsere Angebote sind freibleibend. Mit schriftlicher oder mündlicher Auftragserteilung er klärt der Mieter 
ver bind lich, einen Mietvertrag ab schlie ßen zu wollen. Der Vermieter ist be rech tigt, dieses Vertragsangebot 
in ner halb von zwei Wochen nach Zugang anzunehmen. Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung zustande, 
sofern nicht auf anderem Wege bereits ein schriftlicher Vertrag geschlossen oder der Auftrag ohne vor he ri ge 
Auftragsbestätigung ausgeführt worden ist. Eine Ver mie tung des angebotenen Objektes nach anderer Seite 
bleibt bis zur Auf trags be stä ti gung durch den Vermieter vorbehalten.

3.     Beschaffenheit des Zeltmaterials, Haf tungs be schrän kun gen
Die vom Vermieter zur Verfügung gestellten Zelthallen und das sonstige vermietete Material müs sen sich 
in einwandfreiem brauchbarem Zu stand befi nden und geltenden Bau- und Un fall ver si che rungs vor schrif ten 
ent spre chen. Bei leicht fahrlässigen Pfl ichtverletzungen be schränkt sich die Haftung des Vermieters auf den 
nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch 
bei leicht fahrlässigen Pfl ichtverletzungen sei ner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Die gilt ins be -
son de re für Nässeschäden, sofern diese durch mangelhaftes Material des Vermieters entstanden sind. Ge gen über 
Unternehmern haf tet der Vermieter bei leicht fahrlässiger Ver let zung un we sent li cher Ver trags pfl ich ten nicht. 
Die vor ste hen den Haf tungs be schrän kun gen betreffen nicht Ansprüche des Mieters aus Pro dukt haf tung. Weiter 
gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Ge sund heits schä den oder bei 
Verlust des Lebens des Mieters.

4.     Mietzeit
Die auf den Mietpreis bezogene Mietzeit beginnt mit dem vereinbarten Tag der Verladung und endet mit dem 
vereinbarten Tag des Wie der ein gan ges der Mietgegenstände. Bei (a) Über zie hung der vereinbarten Mietzeit 
oder bei Nichteinhaltung einer vom Mieter übernommenen Ab bau- oder Transportpfl icht wird die anteilige Miete 
weiterberechnet, et wai ge Scha den er satz an sprü che wer den hiervon nicht berührt.

5.     Berechnung der Miete
Die Mietpreise (Nettopreise) beruhen auf dem Kostengefüge am Tage der Auf trags be stä ti gung. Nach träg li che, 
nachzuweisende Kosten- bzw. Tarifänderungen - (b) auch im Trans port ge wer be- be din gen erneute Ver hand -
lun gen der Ver trags par tei en über eine Anpassung der Mietpreise. Eine Anpassung der Mietpreise hat auch 
dann zu erfolgen, wenn Erdnägel zur Verankerung der Zelthalle nicht verwandt werden können und deshalb 
Schwer last dü bel, Schwerlastfußboden oder Gewichte Verwendung fi nden müssen.
Die Anmietung von Heizgeräten und Öltanks schliesst die Belieferung mit Heizöl nicht ein. Das Stand- und 
Be triebs ri si ko der Heiz- und Tankanlage geht zu Lasten des Mieters.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bauliche Vorschriften in allen Ländern (auch Bun des län der) un ter -
schied lich sind und von Seiten des Mieters eingehalten werden müssen.
Stromzuleitungen sind vom Mieter bis vor die Heizgeräte zu verlegen. Das mietseits zu stellende Heizöl muss in 
den Win ter mo na ten mit einem Zusatz gegen Frost versehen werden. Nach Beendigung der Miete ist rest li ches 
Heizöl aus den Tanks abzupumpen. Bei Selbstabholung ohne Trans port ge neh mi gung für Ge fah ren gü ter sind 
die Ko sten für eine che mi sche Tankreinigung vor und nach Gebrauch selbst zu tragen. Daher emp fi ehlt sich 
der An- und Abtransport durch den Vermieter, jedenfalls aber der Abschluss einer alle Risiken ab dec ken den 
Ver si che rung.
Der Mieter hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Ge gen an sprü che rechtskräftig fest ge stellt wur den 
oder durch uns anerkannt wur den. Der Mieter kann ein Zu rück be hal tungs recht nur ausüben, wenn sein Ge-
 gen an spruch auf demselben Vertragsverhältnis be ruht.

6.     Transporte, Zusatzleistungen
(a) Die Transportkosten und das Transportrisiko gehen zu Lasten des Mie ters; es sei denn, der Transport 
wird auftragsgemäß vom Vermieter ausgeführt. Der jeweilige vom Vermieter fest ge leg te Transporttermin ist 
an nä hernd.
(b) Die Transportkosten sind extra ausgewiesen oder im Pauschalpreis ent hal ten; das Trans port ri si ko geht 
zu Lasten des Vermieters. An- und Abtransport des Materials werden vom Ver mie ter veranlasst. Wenn der 
Richtmeister und / oder seine Mitarbeiter vom Mieter zu anderen, außerhalb des Auftrages lie gen den Arbeiten 
her an ge zo gen werden, erfolgt die Berechnung der Ar beits zeit auf Stundennachweis.
(b) Der Mieter stellt dem Vermieter rechtzeitig von Aufbaubeginn genaue Hal len plä ne und einen über prüf ten 
Gesamtlageplan des Geländes zur Verfügung; das Baugelände wird vom Mieter in ausreichender Zeit span ne für 
die Auf- und Abbauarbeiten inkl. Lagerfl äche zur Verfügung gestellt. Bei notwendig wer den den Un ter bre chun gen 
der Auf- und Abbauarbeiten oder zu kurzen Zeit span nen, die der Mieter zu vertreten hat, sind die dadurch 
bedingten Mehr ko sten vom Mieter zu tragen.

7.     Aufstellungsplatz
(b) Der Mieter sorgt für ebenes, waagerechtes und für Zelthallen bebaubares Gelände und stellt nach Ab bau en de 
den ursprünglichen Zustand des Geländes wieder her. Die Zu- und Abfahrtswege, sowie das Bau stel len ge län de 
müssen für Lastzüge bis 25 t Nutzlast befahrbar sein. Die genaue Auf stel lungs stel le ist durch den Mieter oder 
durch dessen Beauftragten zu bestimmen und an zu wei sen. Even tu el le Folgen, die durch un ge eig ne tes Gelände 
eintreten können, hat der Mieter zu vertreten.
Die Sicherung, Abschrankung und Beleuchtung der Baustelle sowie die Fest stel lung der Lage von Erd- und 
Freileitungen ist Sache des Mieters. Sollten bei Arbeitsbeginn entsprechende Erdleitungspläne für Kabel und 
Leitungen aller Art (z.B. Strom, Gas, Pipeline, Wasser, Ab was ser, Fernwärme usw.) nicht vor ge legt wer den, 
so willigt der Mieter stillschweigend in den Ar beits be ginn ein und haftet im Scha dens fall für Leitungs- und 
Fol ge schä den.
Bauanzeigen hat der Mieter rechtzeitig vorzunehmen und darauf zu achten, dass die Be stim mun gen der 
je wei li gen Landesbauordnung für fl iegende Bau ten und ggf. die jeweiligen Ver samm lungs stät ten ver ord nun gen 
in Bezug auf Sicherheitsabstände, Notausgänge (bzw. die ein schlä gi gen na tio na len Vor schrif ten des jeweiligen 
Aufstellungsortes im Ausland) ein ge hal ten wer den. (b) Der Mieter stellt dem Ver mie ter innerhalb des Bau stel -
len ge län des aus rei chend Platz für eine Bau ba rac ke oder einen geeigneten verschließbaren Raum sowie nach 
Möglichkeit Toiletten und Wasch ge le gen hei ten zur Verfügung.

8.     Auf- und Abbau, Wartungsarbeiten
(b) Die Auf- und Abbautermine werden vom Vermieter rechtzeitig mitgeteilt. Der Mieter hat recht zei tig vor 
Aufbaubeginn Pläne über den Standort der Zel te, den gewünschten Zulauf von Hei zungs schläu chen, die ge-
 wünsch ten Aus schnit te im Fußboden für Versorgungs- und Ent sor gungs lei tun gen, den ge nau en Standort der 
Türen und die Anordnung der Gänge be züg lich der Zelt hal le vorzulegen. Durch Bohrungen auftretende Schä den 
am Ver bund stein pfl a ster, Asphalt, trägt der Mieter. (a) Wenn der Auf- und Abbau der Zelt hal len durch den Mieter 
erfolgt, kann der Vermieter auf Anforderung einen oder mehrere Richtmeister zur An lei tung gegen Rech nung 
zur Verfügung stel len. Die vom Mieter dabei beschäftigten Helfer sind seine Ar beits kräf te und nicht Be schäf tig te 
des Vermieters, sie sind daher von ihm der zuständigen Be rufs ge nos sen schaft zu melden.
Der/die Richtmeister ist/sind verpfl ichtet, die Auf- und Abbauarbeiten erst dann zu beginnen, wenn die er for -
der li chen Hilfskräfte vollzählig und arbeitsfähig zur Verfügung stehen und eine Un fall ver hü tungs be leh rung 
statt ge fun den hat. Nichtbeachtung der Un fall ver hü tungs vor schrif ten gehen zu Lasten des Mie ters.
(a + b) Sollte durch unvorhergesehene Witterungseinfl üsse (Sturm, Regen, Schnee oder Frost) der Auf- oder 
Abbau fristgerecht nicht durchführbar sein, so kann der Mieter daraus keine Ansprüche geltend machen. Die 
zur Erhaltung und Sicherung der Zelthallen, ihrer Umgebung und von Per so nen er for der li chen Arbeiten sind 

vom Mieter auf seine Kosten auch dann durch zu füh ren, wenn Zelt schä den durch höhere Gewalt ent ste hen, 
die eine Inbetriebnahme un mög lich machen oder den Betrieb unterbrechen. 
Der Mieter ist verpfl ichtet, alles Zumutbare zu tun, um Schäden so gering wie möglich zu halten. Bei Zelthallen, 
die auch wäh rend des Win ter halb jah res aufgestellt bleiben, hat der Mie ter bei Schnee fall Tag und Nacht für die 
sofortige Räumung der Dächer von Schnee zur Vermeidung von Schnee last zu sorgen. Dies geschieht am besten 
durch rechtzeitige und ausreichende Beheizung (mind. 12° C Dau er in nen tem pe ra tur).

9.     Übergabe und Rücknahme
(b) Die laut Bauordnung vorgeschriebenen Gebrauchsabnahmen hat der Mie ter bei der zu stän di gen Be hör de 
so frühzeitig zu beantragen, dass sie vor Über ga be der Anlage an den Mieter im Beisein des Richtmeisters 
statt fi n det.
(a + b) Zur Gebrauchsabnahme stellt der Vermieter ein Prüfbuch (statischer Nachweis), so lan ge er for der lich, zur 
Verfügung. Es darf nur zur Vorlage bei der Abnahmebehörde Verwendung fi nden, da Zeichnungen und statische 
Be rech nun gen urheberrechtlich geschützt sind. Das Prüfbuch enthält eine geprüfte statische Be rech nung mit dem 
Prüfbericht eines Prüfamtes für Bau sta tik, eine Ausführungs- und ggf. eine Über tra gungs ge neh mi gung sowie 
Formulare für die Ge brauchs ab nah me. Alle bei der Ge brauchs ab nah me ge mach ten Aufl  a gen hat der Mieter zu 
erfüllen, ebenso sind die Not be leuch tun gen und Hinweisschilder vom Mie ter an zu brin gen und betriebsbereit 
zu hal ten. Die Gebühren für die Gebrauchsabnahme sind vom Mieter zu tragen.
(b) Der Mieter bescheinigt dem Richtmeister des Vermieters die ord nungs ge mä ße Übergabe der fertigen 
An la ge; die Ingebrauchnahme gilt als Abnahme. Nachträgliche Beanstandungen sind aus ge schlos sen, es 
sei denn, es handelt sich um versteckte Mängel. Nach Beendigung der Mietzeit hat der Mieter oder sein 
Beauftragter die Anlage dem Vermieter oder seinem Beauftragten wieder zu übergeben. Verzichtet der Mieter 
auf eine förmliche Rückgabe (z.B. durch Abwesenheit beim vor ge se he nen Übergabetermin) so hat er im Falle 
der Fest stel lung von Schäden durch den Vermieter den Beweis des Nicht vor han den seins zum Zeitpunkt des 
Übergabetermins zu führen.
(a) Die Rück lie fe rung/Rück ga be hat sich der Mieter hinsichtlich Vollständigkeit und Mangelfreiheit durch 
Rück lie fer schein bestätigen zu lassen, dieser gilt als aus schließ li cher Nachweis für den ord nungs ge mä ßen 
Rückfl uss des Materials.

10.   Haftung des Vermieters und des Mieters
Der Vermieter trägt die gewöhnliche Abnutzung der Mietsache. Schäden, die der Mieter bei An wen dung der 
nötigen Sorgfalt hätte abwenden können, oder die durch schuldhaftes Ver hal ten des Mie ters oder Dritter 
ent ste hen, gehen zu Lasten des Mieters. Der Vermieter hat für die Mietsache Ver si che run gen für Haftpfl icht 
und Feuerschäden abgeschlossen. Der an ge ge be ne Ver si che rungs schutz erstreckt sich nicht auf ein ge brach te 
Sa chen und Folgeschäden, für die Schadensersatz aus ge schlos sen ist. Der Mieter haftet für alle von ihm zu 
ver tre ten den Sach- und Personenschäden, die durch den Betrieb und Gebrauch der Mietsache entstehen. 
Er hat hierfür auf eigene Kosten eine gesonderte Haftpfl ichtversicherung / Be su cher haft pfl icht ver si che rung 
ab zu schlie ßen. Für ab han den ge kom me nes oder beschädigtes Ma te ri al und (a) Werkzeug hat der Mieter 
Scha dens er satz zu leisten.
Ohne Zustimmung des Vermieters darf der Mieter mit Ausnahme der Erhaltungs- und Si che rungs maß nah men nach 
Nr. 8, zu deren Vornahme er verpfl ichtet ist, keine Veränderung oder In stand set zun gen an der Mietsache vorneh-
men, vornehmen lassen oder dulden. Alle sich hieraus ergebenden Folgen gehen zu Lasten des Mieters.
Das Zeltgerüst darf nicht als Aufhängevorrichtung, insbesondere nicht für schwere Lasten benutzt werden. 
Anstrich von Gerüstteilen und Fußboden ist nicht gestattet. Klebereste von Werbemitteln oder ähnliches hat 
der Mieter vor Rückgabe zu entfernen. Die Kosten einer erforderlichen Wie der her stel lung des ur sprüng li chen 
Zu stan des trägt der Mieter.
Baurechtlich strafbar macht sich, wer Konstruktionsteile, insbesondere Streben oder Ver span nun gen ver setzt 
oder entfernt, sowie Notausgänge verlegt oder unbenutzbar macht. Sollten sich Kon struk ti ons tei le, Be da chun gen 
oder Bespannungen lockern oder lösen, so ist der Mie ter (b) verpfl ichtet, den Vermieter sofort zu be nach rich ti gen 
bzw. (a +b) die notwendigen Si che rungs maß nah men selbst einzuleiten. Bei Sturm- und Un wet ter ge fahr hat der 
Mieter oder der von ihm dazu verpfl ichtete Benutzer der Mietsache unverzüglich sämtliche Aus- und Eingänge 
dicht zu schliessen und die Zelt hal le notfalls von Personen räumen zu lassen. Der Mieter hat zur Vermeidung 
von Diebstählen/Beschädigungen eine Bewachung des Zeltmaterials und -zubehörs auf eigene Ko sten si cher 
zu stellen. Die Haf tung des Mie ters be ginnt mit der Übergabe der Mietsache und endet (a) mit Rück ga be bzw. 
(b) mit Ab bau be ginn. 

11.   Kündigung, Störung und Unterbrechung
Die Parteien können von dem Vertrag grundsätzlich nicht zurücktreten, ohne scha den er satz pfl ich tig zu 
werden.
Das Mietverhältnis kann, wenn es länger als einen Monat dauert, und wenn keine feste Mietzeit vereinbart ist, 
von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende ge kün digt werden. Schriftliche 
Individualvereinbarungen gehen vor.
Kann eine Inbetriebnahme oder Veranstaltung infolge behördlicher Anordnungen oder aus Grün den, die der 
Mieter nicht zu vertreten hat, nicht stattfi nden, so hat der Mieter den Ver mie ter un ver züg lich zu ver stän di gen. 
In diesen Fällen kann der Vermieter die ihm bis dahin entstandenen und die noch zu erwartenden Kosten 
in Rechnung stellen, soweit er diese nicht mehr abwenden kann. Wenn durch höhere Gewalt oder andere 
Ein wir kun gen, die keiner der Vertragspartner zu vertreten hat, Zelt schä den entstehen, die eine In be trieb nah me 
un mög lich machen oder den in Gang be fi nd li chen Be trieb unterbrechen, hat der Mieter An spruch auf Gutschrift 
der reinen Miete entsprechend der ver kürz ten Mietzeit. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Ist der Vermieter unverschuldet verhindert, den Vertrag zu erfüllen, so kann er nicht scha den er satz pfl ich tig 
gemacht werden. Verzögerungen in der Ver trags er fül lung durch den Vermieter (wit te rungs be ding te Ver zö ge -
run gen, Transportverzögerungen, Streik oder ähnliches) be din gen die Gewährung einer an ge mes se nen Nach frist 
in Schriftform, bzw. einer besonderen Ver ein ba rung.

12.   Zahlung
Vorbehaltlich einer schriftlichen Individualvereinbarung gelten folgende Zah lungs ver ein ba run gen: 8 Tage nach 
Rechnungsdatum rein netto. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Mieter in Zah lungs ver zug. Der Ver brau cher hat 
während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Der Unternehmer 
hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber 
dem Unternehmer behält sich der Vermieter vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend 
zu ma chen.

13.   Zahlungen, Zielüberschreitung, fristlose Kündigungen
Bei Dauermieten ist der Vermieter berechtigt, im Falle von zwei rückständigen Monatsmieten das Miet ver hält nis 
fristlos zu kündigen, nach dreitägiger Voranmeldung den Hallenstandort zu betreten und zu be fah ren und 
die Halle ungeachtet einer eventuell noch vorhanden Belegung/Bestückung abzubauen. Das glei che gilt bei 
Wei ter ver mie tung der Mietgegenstände an Dritte ohne Zu stim mung.
Schadensersatz für durch den vorzeitigen Abbau bedingte Schäden an eingebrachtem Gut des Mie ters oder 
Drit ten ist aus ge schlos sen. Der Vermieter wird, ohne hier jedoch verpfl ichtet zu sein, den Abbautermin vorab 
be kannt ge ben, um dem Mieter die rechtzeitige Räumung zu er mög li chen. Auf Verlangen des Ver mie ters hat 
der Mieter innerhalb von 24 Stunden schriftlich den derzeitigen Stand- oder Lagerort des Zelt ma te ri als bzw. im 
Falle eines Standortwechsels gleich zei tig die neue Örtlichkeit mit zu tei len. Für den Fall des Zahlungsverzuges bei 
Un ter ver mie tung tritt der Mieter schon jetzt seinen Zahlungsanspruch gegen den Dritten (Untermieter) an die 
Firma Röder Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH unwiderrufl ich ab und verpfl ichtet sich auf Befragen, d.h. 
in ner halb von zwei Tagen den Namen, die Anschrift und den An sprech part ner des Untermieters zu benennen.

14.   Gerichtsstand und anzuwendendes Recht, Sonstiges
Ist der Mieter Unternehmer, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der 
Geschäftssitz des Vermieters. Dasselbe gilt, wenn der Mieter keinen allgemeinen Ge richts stand in Deutsch land 
hat oder Wohnsitz oder ge wöhn li cher Aufenthalt im Zeitpunkt der Kla ge er he bung nicht bekannt sind. Auch für 
die Durchführung von Auslandsaufträgen gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kauf rechts.
Weitere Einzelheiten regeln die besonderen Mietbedingungen des Vermieters im Rahmen des An ge bo tes und 
Auftragsbestätigung.

15.   Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung in diesen Mietbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen son sti ger Ver ein ba run gen 
unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller son sti gen Bestimmungen oder Ver ein ba run gen 
nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt wer den, deren 
wirtschaftlicher Erfolg dem der un wirk sa men mög lichst nahe kommt.

Allgemeine Mietbedingungen für Zelthallen und Zu be hör
der RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Stand: 01.08.2002

Die mobilen Immobilien.
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